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(2) Ebenso wird bestraft, wer mit dem Ziel, seine Dienstfahigkeit zu beein
trächtigen, sich Verletzungen oder andere Gesundheitsschäden beibringt oder 
durch andere Personen beibringen läßt oder wer eine Dienstunfähigkeit vor
täuscht.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, wird mit Freiheitsstrafe nicht 

unter einem Jahr bestraft.

§257

Befehlsverweigerung und Nichtausführung eines Befehls

(1) Wer die Ausführung des Befehls eines Vorgesetzten verweigert, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder mit 
Strafarrest bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer den Befehl eines Vorgesetzten nicht, unrichtig 
oder nicht vollständig ausführt.

(3) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter einem Jahr bestraft.

§258 

Handeln auf Befehl

(1) Eine Militärperson ist für eine Handlung, die sie in Ausführung des Befehls 
eines Vorgesetzten begeht, strafrechtlich nicht verantwortlich, es sei denn, die 
Ausführung des Befehls verstößt offensichtlich gegen die anerkannten Normen des 
Völkerrechts oder gegen Strafgesetze.

(2) Werden durch die Ausführung eines Befehls durch den Unterstellten die 
anerkannten Normen des Völkerrechts oder ein Strafgesetz verletzt, ist dafür auch 
der Vorgesetzte strafrechtlich verantwortlich, der den Befehl erteilt hat.

(3) Die Verweigerung oder Nichtausführung eines Befehls, dessen Ausführung 
gegen die anerkannten Normen des Völkerrechts oder gegen Strafgesetze verstoßen 
würde, begründet keine strafrechtliche Verantwortlichkeit.

§259

Meuterei

(1) Wer an einer Zusammenrottung teilnimmt, bei welcher eine der in den 
§§ 257 oder 267 genannten Handlungen begangen wird, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu acht Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Strafarrest 
bestraft.

(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren bestraft. Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn

1. die Tat unter Anwendung von Waffen oder unter Androhung des Gebrauchs
von Waffen begangen wird;


